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Beschlüsse: 
 

31.01.2022 Stadtvertretung 

022/StV/2022 
22. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Anwendung der Möglichkeiten des neuen 
Paragrafen 80a, insbes. Absatz 3 der Landesbauordnung bei den im Beschluss der 
Stadtvertretung vom 26.4.2021 (Drucksache 00560/2020) benannten städtebaulichen 
Missständen zu prüfen und die Stadtvertretung bis zu ihrer diesjährigen letzten Sitzung über 
die eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Jahresendberichtes zu 
unterrichten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00342/2022 

  

 

Prüfantrag | Anwendung des neuen §80a der Landesbauordnung 
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